
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Behandlung der 

 

 

Stellungnahmen 

aus der Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 (1) BauGB 

und 

Stellungnahmen 

aus der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffent-

licher Belange nach § 4 (1) BauGB 

 
 

zum Vorentwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 19,  
Meerbusch -Büderich, "Mehrfamilienhausbebauung Gereonstraße 15 und 17" 

zur Errichtung eines dreigliedrigen Mehrfamilienhauses 

Anlage 4 (zur Vorlage FB4/1486/2022)



Behandlung der Stellungnahmen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung 

zum Vorentwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 19, Meerbusch - Büderich, "Mehrfamilienhausbebauung Gereonstraße 15 und 17" 

zur Errichtung eines dreigliedrigen Mehrfamilienhauses 

Stellungnahmen, Anregungen, Hinweise Stellungnahmen zum Abwägungsvorgang und Beschlussvorschläge 

Es sind keine Stellungnahmen, Anregungen oder Hinweise aus der Öffentlichkeit eingegangen. 

 
 

Behandlung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 

zum Vorentwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 19, Meerbusch - Büderich, "Mehrfamilienhausbebauung Gereonstraße 15 und 17" 

zur Errichtung eines dreigliedrigen Mehrfamilienhauses 

Stellungnahmen, Anregungen, Hinweise Stellungnahmen zum Abwägungsvorgang und Beschlussvorschläge 

IHK Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein Schreiben vom 15.09.2021 

Nach den der IHK zur Verfügung stehenden Unterlagen und Informationen 

bestehen derzeit aus gesamtwirtschaftlicher Sicht keine Bedenken oder Anre-

gungen gegen die vorliegende Planung. 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen. 

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr Schreiben vom 16.09.2021   

Schreiben vom 15.09.2021 Durch die oben genannte und in den Unterlagen näher beschriebene Planung 

werden Belange der Bundeswehr nicht berührt. 

Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage bestehen zu der 

Planung seitens der Bundeswehr als Träger  öffentlicher Belange keine Ein-

wände. 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen. 

Deutsche Telekom Technik GmbH Schreiben vom 16.09.2021 

Derzeit betreiben wir in Meerbusch-Büderich keine Richtfunkstrecken und 

haben deshalb bezüglich unseres Richtfunks keine Einwände oder spezielle 

Planungsvorgaben. 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen.  

Die Firma Ericsson Services GmbH wurde beteiligt und hat sich zur Planung geäu-

ßert (s. u.). 



Die Telekom hat auch bei der Fa. Ericsson Services GmbH weitere Verbindun-

gen angemietet. Die Daten dieser Strecken stehen uns leider nicht zur Verfü-

gung. 

Wir weisen darauf hin, dass diese Stellungnahme nur für Richtfunkverbindun-

gen des Telekom – Netzes gilt. Bitte beziehen Sie, falls nicht schon geschehen, 

die Firma Ericsson Services GmbH, in Ihre Anfrage ein. 

Rheinbahn AG Schreiben vom 16.09.2021 

Gegen die Bebauungsplanung (BP Nr. 19) bestehen seitens der Rheinbahn AG 

keine Einwände.  

Ergänzend zur Schilderung der Anbindung des ÖPNV (Punkt 2.1 des Begrün-

dungsentwurfes) möchte ich darauf hinweisen, dass die Haltestelle "Poststra-

ße" der Buslinie 829 (Meerbusch, Haus Meer - Neuss, Am Kaiser) auf der Stra-

ße Am Fronhof ebenfalls fußläufig zu erreichen ist. 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen.  

Ericsson Services GmbH Schreiben vom 21.09.2021 

Bei den von Ihnen ausgewiesenen Bedarfsflächen hat die Firma Ericsson be-

züglich ihres Richtfunks keine Einwände oder spezielle Planungsvorgaben. 

Bitte berücksichtigen Sie, dass diese Stellungnahme nur für Richtfunkverbin-

dungen des Ericsson – Netzes gilt.  

Bitte beziehen Sie, falls nicht schon geschehen, die Deutsche Telekom, in Ihre 

Anfrage ein. 

Von weiteren Anfragen bitten wir abzusehen. 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen.  

Die Deutsche Telekom Technik GmbH wurde beteiligt und hat sich zur Planung 

geäußert (s. o.). 

Im Rahmen der Offenlage gemäß § 4 Abs. 2 BauGB wird die Firma Ericsson Ser-

vices GmbH nicht erneut beteiligt. 

Landesbetrieb Straßenbau NRW: Regionalniederlassung Niederrhein - Hauptsitz Mönchengladbach Schreiben vom 21.09.2021 

Schreiben vom 21.09.2021 Es bestehen vom Grundsatz her keine Bedenken aus Sicht der hiesigen Nieder-

lassung.  

Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass gegenüber dem Landesbetrieb Stra-

ßenbau, weder jetzt noch in Zukunft aus dieser Planung Ansprüche auf akti-

ven und/oder passiven Lärmschutz oder ggfls. erforderlich werdende Maß-

nahmen bzgl. der Schadstoffausbreitung geltend gemacht werden können.  

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen.  

Zu diesem Bebauungsplan wird ein schalltechnisches Gutachten erstellt, das die 

Anregung hinsichtlich der Schallreflexionen berücksichtigt.  



Außerdem wird auf das Problem der Schallreflektion hingewiesen.  

Geologischer Dienst NRW - Landesbetrieb Schreiben vom 24.09.2021 

Es wird auf die Bewertung der Erdbebengefährdung hingewiesen, die bei Pla-

nung und Bemessung üblicher Hochbauten gemäß den Technischen Baube-

stimmungen des Landes NRW mit DIN 4149:2005-04 „Bauten in deutschen 

Erdbebengebieten“ zu berücksichtigen ist.   

Die Erdbebengefährdung wird in DIN 4149:2005 durch die Zuordnung zu Erd-

bebenzonen und geologischen Untergrundklassen eingestuft, die anhand der 

Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen der Bundesre-

publik Deutschland 1 : 350 000, Bundesland Nordrhein-Westfalen (Geologi-

scher Dienst NRW 2006) bestimmt werden. In den Technischen Baubestim-

mungen des Landes Nordrhein-Westfalen wird auf die Verwendung dieser 

Kartengrundlage explizit hingewiesen.  

Das hier relevante Planungsgebiet ist folgender Erdbebenzone / geologischer 

Untergrundklasse zuzuordnen:  

 Stadt Meerbusch, Gemarkung Büderich: 1 / T 

Bemerkung: DIN 4149:2005 wurde durch den Regelsetzer zurückgezogen und 

durch die Teile 1, 1/NA und 5 des Eurocode 8 (DIN EN 1998) ersetzt. Dieses 

Regelwerk ist jedoch bislang bauaufsichtlich nicht eingeführt. Anwendungstei-

le, die nicht durch DIN 4149 abgedeckt werden, sind als Stand der Technik zu 

berücksichtigen. Dies betrifft hier insbesondere DIN EN 1998, Teil 5 „Grün-

dungen, Stützbauwerke und geotechnische Aspekte".  

 Auf die Berücksichtigung der Bedeutungskategorien für Bauwerke gemäß DIN 

4149:2005 bzw. Bedeutungsklassen der relevanten Teile von DIN EN 1998 

und der jeweils entsprechenden Bedeutungsbeiwerte wird ausdrücklich hin-

gewiesen. Dies gilt insbesondere z. B. für große Wohnanlagen etc. 

Den Einwendungen wird gefolgt. 
Der Hinweis zur Erdbebengefährdung wird textlich als Kennzeichnung in den Be-
bauungsplan aufgenommen. 
 

Nach § 202 BauGB in Verbindung mit DIN 18915 ist bei Errichtung oder Ände-

rung von baulichen Anlagen der Oberboden (Mutterboden) in nutzbarem Zu-

stand zu erhalten und vor Vernichtung zu schützen. Er ist vordringlich im 

Plangebiet zu sichern, zur Wiederverwendung zu lagern und später wieder 

Den Einwendungen wird gefolgt. 
Ein Hinweis zur Bodenschutz wird textlich in den Bebauungsplan aufgenommen. 

 



einzubauen.   

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss Schreiben vom 30.09.2021 

Die Grundlage für städtebauliche Kriminalprävention bilden wissenschaftliche 

Untersuchungen bei denen ein enger Zusammenhang zwischen der Stadtpla-

nung bzw. der Gestaltung von Gebäuden und der Kriminalitätsentwicklung 

bzw. Kriminalitätsfurcht festgestellt wurde.  

Ziel der städtebaulichen Kriminalprävention ist es Kriminalität mindernde 

Rahmenbedingungen zu schaffen und dadurch allen Bürgerinnen und Bürgern 

ein angstfreies und sicheres Leben zu ermöglichen und ihr Sicherheitsempfin-

den positiv zu beeinflussen.  

Gefahrenanalyse  

Die Prüfung der Planungsunterlagen zur Vermeidung kriminalitätsfördernder 

Aspekte hat keine grundsätzlichen Bedenken ergeben. Bei der Ausführung 

sind einige allgemeine Anregungen der städtebaulichen Kriminalprävention zu 

beachten.  

Sollten die aufgezeigten Empfehlungen zu kriminalpräventiven Maßnahmen 

gesetzliche Vorschriften berühren, hat die Beachtung der gesetzlichen Vor-

schriften grundsätzlich Vorrang.  

Allgemeine Sicherungsempfehlungen  

Gestaltung und Pflege des Umfeldes  

Um Sichtbeziehungen nicht zu beeinträchtigen sollten Flächen und Wege gut 

überschaubar sein und nach Möglichkeit geradlinig geführt werden. Nischen, 

Ecken, Winkel, Mauervorsprünge und breite Säulen sind zu vermeiden. Zudem 

müssen Flächen und Wege bei Dunkelheit dauerhaft und ausreichend hell 

(mind. 20 Lux) beleuchtet sein.  

Öffentliche, halböffentliche und private Flächen sollten durch symbolische 

oder reale Barrieren (niedrige Hecken, Einfriedungen, unterschiedliche Boden-

beläge) deutlich voneinander abgegrenzt werden, eine klare Nutzungszuwei-

sung sollte erkennbar sein. Beschilderungen und Leitsysteme mit Beschriftung 

oder Symbolen erleichtern die Orientierung.  

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen.  

Die Präventionsvorschläge werden an den Vorhabenträger weitergeleitet; die Not-

wendigkeit einer Berücksichtigung in den Festsetzungen oder Hinweisen bedarf es 

nicht, da die Anregung eine hohe Allgemeingültigkeit besitzt. 



Um für ein anhaltend gutes subjektives Sicherheitsgefühl zu sorgen, müssen 

Flächen und Wege dauerhaft gepflegt und sauber gehalten werden. Illegale 

Abfallbeseitigung, Schmierereien (Graffiti), zerstörte Beleuchtungsanlagen 

oder andere Sachschäden sind zeitnah zu beseitigen bzw. reparieren.  

Es sind in ausreichender Anzahl Mülleimer und Hundekotbeutelspender aufzu-

stellen. Bei Ausstattungsgegenständen (Beleuchtung, Bestuhlung etc.) sind 

Vandalismus resistente Materialien zu verwenden.  

Um das Lagern unerwünschter Personengruppen zu verhindern, sollten Sitzge-

legenheiten so ausgeführt werden, dass sie zum Liegen ungeeignet sind. Dies 

kann bspw. durch Armlehnen mit einem Abstand von 60 cm erreicht werden.  

Bepflanzung  

Um Sichtbeziehungen nicht zu beeinträchtigen sollten auf öffentlichen bzw. 

halböffentlichen Flächen nur niedrige Büsche (max. 80 cm) und hochstämmige 

Bäume (mind. 2 m) gepflanzt werden.  

Bepflanzungen sollten zudem erst ab 2 m Wegabstand vorgenommen wer-

den, wuchernde Begrünung ist zurückzuschneiden.  

Verkehrswege  

Für eine gegenseitige Einsehbarkeit sollten Kfz.-, Rad- und Fußwege gemein-

sam erschlossen werden. Durch verschiedene Bodenbeläge, Farbgebung o. ä. 

sind die unterschiedlichen Nutzungen deutlich voneinander zu trennen. Sack-

gassen sind für Fuß- und Radwege zu öffnen. Straßen, Wege und Grünflächen 

sind barrierefrei zu gestalten.  

Der Verkehrsraum ist ohne Blendwirkung und Dunkelzonen ausreichend zu 

beleuchten. Um für gutes subjektives Sicherheitsgefühl zu sorgen, sollten das 

Verhalten und der Gesichtsausdruck einer anderen Person auf mindestens 4 m 

Entfernung erkennbar sein. Eine gute Ausleuchtung kann durch abwechselnd 

auf beiden Straßenseiten aufgestellte Straßenlampen erreicht werden. Nischen 

und Randbereiche sind zu vermeiden.  

Gebäude  

Um die "informelle Kontrolle" zu erhöhen sollten die Fenster von Gebäuden 

auf den (halb-)öffentlichen Raum und auf die Verkehrswege ausgerichtet sein. 



Zugänge zu Gebäuden sollten von den Verkehrswegen aus erkennbar bzw. 

ebenfalls auf die Verkehrswege ausgerichtet sein.  

Verkehrsunfallprävention  

Hinsichtlich der Prüfung unfallvermeidender Aspekte wenden Sie sich im Be-

darfsfall bitte selbständig an den Fachbereich Unfallauswertung/ Verkehrs-

raumplanung bei der Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss. Sie erhalten von 

dort ggf. eine gesonderte Stellungnahme.  

Einbruchschutz  

Nicht nur der Einbruch in eine Wohnung oder eines Einzel- oder Doppelhauses 

ist für viele Menschen ein schockierendes Ereignis. Neben dem finanziellen 

Verlust und den angerichteten Schäden, bleibt bei vielen Menschen ein Gefühl 

der Unsicherheit zurück.  

Die meisten herkömmlichen Fenster und Türen bieten keinen ausreichenden 

Schutz vor Einbruch. Deshalb empfiehlt die Polizei:  

Bei Fenstern und Fenstertüren im Erdgeschoss und Fenstern und Fenstertüren, 

die über Balkone, Vordächer, Anbauten, Feuerleitern usw. leicht erreichbar 

sind, sowie bei Eingangstüren und Nebeneingangstüren sind grundsätzlich 

einbruchhemmende Elemente gemäß DIN EN 1627 mindestens in der Wider-

standsklasse RC 2 dringend zu empfehlen.  

Ggf. sollten Objekte zusätzlich mit elektronischer Sicherheitstechnik (Einbruch-

, Überfallmeldeanlagen, Videoüberwachung) ausgestattet werden.  

Einbruchschutz ist beim Neubau wesentlich kostengünstiger zu realisieren, als 

in einer späteren Um- oder Nachrüstung.  

Zum Thema Einbruchschutz bietet die Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss 

den Bauherren eine umfangreiche und kostenfreie Beratung an. Eine Termin-

absprache kann unter den Rufnummern (02131) 300 -25518 erfolgen.  

Um entsprechende textliche Hinweise z. B. im Bebauungsplan wird gebeten. 

Ferner wird angeregt bei Grundstücksverkäufen den Mindeststandard für Ein-

bruchschutz durch die Kommune vertraglich festzulegen.  

Verteiler für Strom und Kommunikationstechnik sollte durch die Betreiber so 



abgesichert werden, dass Tatvorbereitungshandlungen (Sabotage von Ein-

bruchmeldeanlagen u. a.) wirkungsvoll gehemmt werden.  

Handwerkskammer Düsseldorf Schreiben vom 04.10.2021 

Da wir die Belange des Handwerks durch die vorliegende Planung derzeit nicht 

betroffen sehen, beziehen wir zum vorliegenden Planentwurf insoweit Stel-

lung, als wir keine Bedenken oder Anregungen vortragen.  

Hinsichtlich des erforderlichen Umfangs und Detaillierungsgrades der Umwelt-

prüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB haben wir keine Hinweise. 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen.  

Flughafen Düsseldorf GmbH Schreiben vom 08.10.2021 

Die Flughafen Düsseldorf GmbH keine Einwendungen gegen das o.a. Vorha-

ben erhebt. 

Wir weisen jedoch darauf hin, dass sich das Bauvorhaben innerhalb folgender 

Gebiete befindet: 

• Tagschutz (Anschlussgen.) 

• Nachtschutz (Anschlussgen.) 

• Erweiterter Nachtschutz (Anschlussgen.) 

• Lärmschutzbereich (vom 25.10.2011) 

Den Einwendungen wird gefolgt.  
Ein Hinweis zum Fluglärmschutz wird textlich als nachrichtliche Übernahme in den 
Bebauungsplan aufgenommen. 
 

LVR: Amt für Liegenschaften Schreiben vom 07.10.2021 

Es liegt keine Betroffenheit bezogen auf Liegenschaften des LVR vor und da-

her werden keine Bedenken gegen die o.g. Maßnahme geäußert.  

Diese Stellungnahme gilt nicht für das LVR Amt für Denkmalpflege im Rhein-

land in Pulheim und das LVR- Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland in 

Bonn; es wird darum gebeten, deren Stellungnahmen gesondert einzuholen. 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen.  

Das Rheinische Amt für Bodendenkmalpflege ist beteiligt worden und hat sich zur 

Planung geäußert (s. u.). 

LVR: Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland Schreiben vom 07.10.2021 

In Meerbusch ist die Errichtung eines dreigliedrigen Mehrfamilienhauses mit 

Tiefgarage vorgesehen. Gegen die Planung bestehen aus bodendenkmalpfle-

gerischer Sicht zunächst Bedenken.   

Den Einwendungen wird zum Teil gefolgt.  

Die potentiellen Bauflächen des Vorhabengrundstücks sind zum größeren Teil be-

reits mit einem großzügigen Einfamilienhaus überbaut. Eine Vorabklärung im 



Im Umfeld der Planfläche sind bereits archäologische Befunde und Funde aus 

römischer Zeit bekannt. So konnte östlich der Planfläche ein römisches Brand-

grab bei Ausschachtungsarbeiten dokumentiert werden. Das Grab enthielt 

eine Urne sowie eine kleine Reibschale. Des Weiteren ist in der Lessingstraße 

ein Aufschluss einer römischen Straße dokumentiert worden. Diese verläuft 

von NNW-SSO und besteht aus Kieseln mit vereinzeltem Dachziegelbruch. 

Zusätzlich wurde eine Grube beobachtet, die römische Funde enthielt.  

In römischer Zeit wurden Gräber häufig im Umfeld von Straßen angelegt. Des 

Weiteren erfolgten Bestattungen oft in größeren Gräberfeldern. Aus diesem 

Grund ist davon auszugehen, dass sich ein solches Gräberfeld bis auf die hier 

betreffende Planfläche erstreckt. So ist zu erwarten, bei Erdeingriffen auf Be-

stattungen in Form von Grabgruben, Urnen, Knochenresten, Keramik, 

Schmuck uvm. zu stoßen.  

Es muss deshalb beim derzeitigen Kenntnisstand davon ausgegangen werden, 

dass mit der Realisierung der Planung eine Beeinträchtigung bodendenkmal-

pflegerischer Belange verbunden wäre, da – bedingt durch die zukünftig zu-

lässigen Erdeingriffe – Bodendenkmalsubstanz beeinträchtigt bzw. zerstört 

würde. Dagegen bestehen Bedenken.    

Die Belange des Denkmalschutzes und die kulturellen Bedürfnisse der Bevölke-

rung (§ 1 Abs. 6 Nr. 3 und 5 BauGB) sind bei der Aufstellung von Bauleitplä-

nen zu berücksichtigen. Auch wenn das Verfahren nach § 13a vom Verfahren 

der Umweltprüfung befreit, entfällt im beschleunigten Verfahren nicht die 

Pflicht, die Umweltbelange gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7, Abs. 7 mit dem ihnen zu-

kommenden Gewicht in die Abwägung einzustellen. Darüber hinaus haben 

die Gemeinden nach dem Planungsleitsatz des § 11 DSchG NW die Sicherung 

der Bodendenkmäler bei der Bauleitplanung zu gewährleisten. Dies gilt unab-

hängig von der Eintragung in die Denkmalliste auch für nur „vermutete“ Bo-

dendenkmäler (§ 3 Abs. 1 Satz 4 DSchG NW). Den Erhalt der Bodendenkmäler 

gilt es durch geeignete, die Bodendenkmalsubstanz langfristig sichernde Dar-

stellungen und Festsetzungen zu erreichen.   

Aufgrund dieser konkreten Befunderwartung ist eine archäologische Sachver-

haltsermittlung durchzuführen, um Umfang und Art der erhaltenen Boden-

denkmäler einschätzen und in Hinblick auf die vorliegende Planung bewerten 

Rahmen der Bauleitplanung ist unverhältnismäßig. Im Bebauungsplan festgeschrie-

ben und im Durchführungsvertrag verbindlich geregelt wird statt dessen auf 

Grundlage des § 39 DSchG NRW eine archäologische Begleitung der Erdarbeiten 

nach Maßgabe einer Erlaubnis gemäß § 13 DSchG NRW. 



zu können. Die Aufklärung des Sachverhaltes ist noch im Rahmen des Bauleit-

planverfahrens erforderlich.  

Ich bitte zu berücksichtigen, dass für die Durchführung der notwendigen ar-

chäologischen Untersuchungen eine Erlaubnis gem. § 13 DSchG NRW erfor-

derlich ist, die die Obere Denkmalbehörde im Benehmen mit mir erteilt. Dem 

entsprechenden Antrag ist regelmäßig ein Konzept des mit der Ausführung 

Beauftragten beizufügen. Eine Liste archäologischer Fachfirmen ist beigefügt.   

Auf Nachfrage stellt Ihnen das Fachamt eine Leistungsbeschreibung für die 

Durchführung einer archäologischen Sachverhaltsermittlung zur Verfügung.  

Vodafone NRW GmbH Schreiben vom 07.10.2021 

Gegen die o. a. Planung bestehen keine Einwände. 

Eigene Arbeiten oder Mitverlegungen sind nicht geplant. 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen.  

 

Bezirksregierung Düsseldorf Schreiben vom 08.10.2021 

Hinsichtlich der Belange des Verkehrs (Dez. 25) ergeht folgende Stellungnah-

me: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange der ländlichen Entwicklung und Bodenordnung (Dez. 

33) ergeht folgende Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange des Landschafts- und Naturschutzes (Dez. 51) ergeht 

folgende Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange der Abfallwirtschaft (Dez. 52) ergeht folgende Stel-

lungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange des Immissionsschutzes (Dez. 53) ergeht folgende 

Stellungnahme: 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen.  

 



Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange des Luftverkehrs (Dez. 26) ergeht folgende Stellung-

nahme: 

Das Plangebiet liegt unter dem Bauschutzbereich und innerhalb des gesetzli-

chen Lärmschutzbereichs (Nacht-Schutzzone und Tag-Schutzzone 2) des Ver-

kehrsflughafens Düsseldorf. Hinsichtlich des Bauschutzbereichs bestehen auf-

grund der vorgesehenen Bauhöhen keine Bedenken. Auch wenn der Bebau-

ungsplan nicht unter die Beschränkungen nach § 5 Gesetz zum Schutz gegen 

Fluglärm (FluLärmG) fällt, wird auf folgendes hingewiesen: In der Nacht-

Schutzzone eines Lärmschutzbereichs zulässige baulichen Anlagen ebenso wie 

Wohnungen in der Tag-Schutzzone 2 dürfen nur errichtet werden, sofern sie 

den nach § 7 FluLärmG festgesetzten Schallschutzanforderungen genügen. 

Den Einwendungen wird gefolgt. 

Ein Hinweis zum Fluglärmschutz wird textlich als nachrichtliche Übernahme in den 

Bebauungsplan aufgenommen. 

Hinsichtlich der Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4) ergeht fol-

gende Stellungnahme: 

Gegen die Änderung in dem oben genannten Bereich im Regierungsbezirk 

Düsseldorf bestehen aus meiner Sicht keine Bedenken, da sich im Planungsge-

biet meines Wissens keine Bau- oder Bodendenkmäler befinden, die im Eigen-

tum oder Nutzungsrecht des Landes oder Bundes stehen. 

Da meine Zuständigkeiten nur für Denkmäler im Eigentums- oder Nutzungs-

recht des Landes oder Bundes gegeben sind empfehle ich -falls nicht bereits 

geschehen- den LVR -Amt für Denkmalpflege im Rheinland- in Pulheim und 

den LVR -Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland- in Bonn sowie die zu-

ständige kommunale Untere Denkmalbehörde zur Wahrung sämtlicher denk-

malrechtlicher Belange zu beteiligen. 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen. 

Das Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland hat sich zur vorliegenden Planung 

bereits geäußert (s. o.). 

Hinsichtlich der Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54) ergeht folgende Stel-

lungnahme: 

HWRM/ÜSG 

Das Plangebiet befindet sich in den Risikogebieten des Rheins, die bei einem 

Versagen oder Überströmen von Hochwasserschutzeinrichtungen ab einem 

mittleren Hochwasser (HQ100) überschwemmt werden können. Für Risikoge-

biete außerhalb von Überschwemmungsgebieten gelten die Regelungen der 

Den Einwendungen wird gefolgt. 

Ein Hinweis zum Hochwasserschutz bzw. zur Hochwasservorsorge wird textlich als 

nachrichtliche Übernahme in den Bebauungsplan aufgenommen. 



§§ 78b, 78c des Wasserhaushaltsgesetzes.  

Risikogebiete im Sinne des § 78b Abs. 1 WHG, d. h. überschwemmte Gebiete 

bei einem seltenen bzw. extremen Hochwasserereignis (HQextrem), sind ge-

mäß § 9 Abs. 6a BauGB im Bebauungsplan nachrichtlich zu übernehmen.  

Eine Berücksichtigung der Belange Hochwasserschutz und Hochwasservorsor-

ge ist in Bauleitplänen gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 12 BauGB vorzunehmen. Gemäß 

§ 78b WHG sind die Belange Hochwasserschutz und Hochwasservorsorge, 

insbesondere der Schutz von Leben und Gesundheit sowie die Vermeidung 

erheblicher Sachschäden, in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berück-

sichtigen. 

Diese Stellungnahme erfolgt im Zuge der Beteiligung der Bezirksregierung 

Düsseldorf als Träger öffentlicher Belange. 

Insofern wurden lediglich diejenigen Fachdezernate beteiligt, denen diese 

Funktion im vorliegenden Verfahren obliegt. Andere Dezernate/Sachgebiete 

haben die von Ihnen vorgelegten Unterlagen daher nicht geprüft. 

Dies kann dazu führen, dass von mir z.B. in späteren Genehmigungs- oder 

Antragsverfahren auch (Rechts-)Verstöße geltend gemacht werden können, 

die in diesem Schreiben keine Erwähnung finden. 

Bitte beachten Sie die Anforderungen an die Form der TÖB-Beteiligung. 

Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen. 

Rhein-Kreis Neuss Schreiben vom 08.10.2021 

Bodenschutz und Altlasten  

Ich weise auf Ihre gesetzlichen Anzeigepflichten hin und bitte Sie, bei Auffäl-

ligkeiten im Rahmen von Erdbauarbeiten die Untere Bodenschutzbehörde des 

Rhein-Kreises Neuss unverzüglich zu informieren.   

Auffälligkeiten können sein:  

 geruchliche und/oder farbliche Auffälligkeiten, die durch menschlichen 

Einfluss bewirkt wurden, z. B. durch die Versickerung von Treibstoffen o-

der Schmiermitteln,  

 strukturelle Veränderungen des Bodens, z. B. durch die Einlagerung von 

Den Einwendungen wird gefolgt.  

Ein entsprechender Hinweis wird in den Bebauungsplan aufgenommen. 

 



Abfällen. 

Anlagenbezogener Immissionsschutz  

Hinsichtlich des anlagenbezogenen Immissionsschutzes werden gemäß § 4 

Abs. 1 und Abs. 2 BauGB i.V.m. der Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz 

(ZustVU) vom 3.02.2015 die folgenden Anregungen zum Bebauungsplanver-

fahren Nr. VB 19, Gereonstraße, Stadt Meerbusch, gegeben.  

Vor dem Hintergrund des Klimawandels und der zukünftigen Vermeidung der 

Verbrennung fossiler Energieträger wird die Bereitstellung von Energie für 

Heizung und Warmwasser zukünftig vermehrt über die Technik der Wärme-

pumpen (z.B. Geothermie und Luftwärmepumpen) erfolgen. Hier sind insbe-

sondere die sog. Luftwärmepumpen eine bevorzugte Anlagentechnik.  

Diese Geräte werden als sog. Stationäre Geräte (wie z.B. Klima- und Lüftungs-

anlagen, Luft-Wärme-Pumpen u. ä. Anlagen) in Wohngebieten im Außenbe-

reich aufgestellt und führen dort zu Immissionskonflikten durch Nachbarbe-

schwerden und z. T. zu erheblichen Belästigungen. 

Zur Bewältigung dieser Konflikte hat das MULNV mit Erlass vom 2.04.2014 

einen Leitfaden für die Beurteilung der Geräuschimmissionen derartiger Anla-

gen eingeführt („Leitfaden für die Verbesserung des Schutzes gegen Lärm bei 

stationären Geräten (Klimageräte, Kühlgeräte, Lüftungsgeräte, Luft-Wärme-

Pumpen und Mini-Blockheizkraftwerke)“, Länderarbeitsgemeinschaft Immissi-

onsschutz, LAI, vom 28.03.2013 in der Fassung vom 24.03.2020). In dem Er-

lass empfiehlt das Ministerium diesen Leitfaden zur Vermeidung von Immissi-

onskonflikten im Rahmen der Bauleitplanung als Erkenntnisquelle anzuwen-

den.   

Da die dort genannten Anlagen in der Regel keiner Baugenehmigung bedür-

fen, der Konflikt also nicht auf ein nachfolgendes Genehmigungsverfahren 

verlagert und dort gelöst werden kann, rege ich an, zur Vermeidung von Im-

missionskonflikten für die Aufstellung derartiger Anlagen einen entsprechen-

den Hinweis mit dem Verweis auf diesen Leitfaden in den Bebauungsplan auf-

zunehmen:  

„Sollen auf einem Baugrundstück oder in einem Wohnhaus stationäre Geräte 

wie Luft-Wärmepumpen, Klima-, Kühl- oder Lüftungsgeräte, Mini-

Den Einwendungen wird gefolgt.  

Ein entsprechender Hinweis wird in den Bebauungsplan aufgenommen. 

 



Blockheizkraftwerke o. ä. Anlagen errichtet und betrieben werden, ist der 

„Leitfaden für die Verbesserung des Schutzes gegen Lärm bei stationären Ge-

räten“ vom 28.03.2013 i. d. F. vom 24.03.2020 der Länderarbeitsgemein-

schaft Immissionsschutz zu beachten. Der Leitfaden ist auf der Internetseite 

der Länderarbeitsgemeinschaft Immissionsschutz https://www.lai-

immissionsschutz.de veröffentlicht.“ 

Verkehrsbezogener Immissionsschutz  

Das Baugrundstück liegt in der Nacht-Schutzzone und zugleich in der Tag-

Schutzzone 2 des Flughafens Düsseldorf.   

In der Nacht-Schutzzone dürfen Wohnungen nicht errichtet werden dürfen 

Wohnungen nicht errichtet werden, es sei denn sie liegen u.a. im Geltungsbe-

reich eines nach der Festsetzung des Lärmschutzbereichs bekannt gemachten 

Bebauungsplans, wenn dieser der Erhaltung, der Erneuerung, der Anpassung 

oder dem Umbau von vorhandenen Ortsteilen mit Wohnbebauung dient.   

Dies ist vorliegend gegeben.  

Nach § 6 FluLärmG dürfen die geplanten Wohnungen jedoch nur errichtet 

werden, sofern sie den nach § 7 FluLärmG festgesetzten Schallschutzanforde-

rungen genügen.  

Damit sind die Anforderungen der Flugplatzschallschutzmaßnahmenverord-

nung - 2. FlugLSV zu erfüllen. 

Den Einwendungen wird gefolgt. 

Ein Hinweis zum Fluglärmschutz wird textlich als nachrichtliche Übernahme in den 

Bebauungsplan aufgenommen. 

Artenschutz  

Allgemeiner Hinweis zum Artenschutz  

Bei der Errichtung, dem Betrieb oder der Änderung von (baulichen) Anlagen 

darf nicht gegen die im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) geregelten Ver-

bote zum Artenschutz verstoßen werden. Diese Verbote gelten unter anderem 

für alle europäisch geschützten Arten (z.B. für alle einheimischen Vogelarten, 

alle Fledermausarten, mehrere Amphibien- und Reptilienarten).   

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es unter anderem verboten, Tiere dieser Arten 

zu verletzen oder zu töten, sie erheblich zu stören oder ihre Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten zu beschädigen oder zu zerstören.   

Den Einwendungen wird insoweit gefolgt. 

Eine vorhabenbegleitende Artenschutzvorprüfung liegt zur Offenlegung des Be-

bauungsplanes vor und wird der Unteren Naturschutzbehörde beim Rhein-Kreis-

Neuss zur Verfügung gestellt. 



Bei Zuwiderhandlungen drohen die Bußgeld- und Strafvorschriften der §§ 69 

ff BNatSchG. 

Die zuständige untere Naturschutzbehörde kann unter Umständen eine Be-

freiung nach § 67 Abs. 2 BNatSchG gewähren, sofern eine unzumutbare Be-

lastung vorliegt. Weitere Informationen:  

 im Internet im Fachinformationssystem „Geschützte Arten in Nord-

rhein-Westfalen“ (http://www.naturschutz-fachinformationssysteme-

nrw.de/artenschutz)  

 bei der zuständigen unteren Naturschutzbehörde des Rhein-Kreises 

Neuss  

Vermeidungsmaßnahmen für baubedingte Auswirkungen, Baufeldräumung 

(Vögel)  

Zum Schutz für in Gehölzen oder in Gebäuden brütende Vogelarten sind Ar-

tenschutzmaßnahmen erforderlich. Folgende Maßnahmen stehen alternativ 

zur Auswahl:  

 Arbeiten zur Baufeldräumung (Gehölzarbeiten, Rückbauarbeiten) er-

folgen nicht zwischen dem 01.03. und dem 30.09., also außerhalb der 

Brutzeiten der betroffenen Arten.   

Es muss sichergestellt werden, dass sich zwischen Baufeldräumung 

und Baubeginn keine Vögel auf den geräumten Flächen zur Brut an-

siedeln können.  

 Überprüfung der zu räumenden Flächen und zu räumenden Strukturen 

vor Arbeitsbeginn auf Brutvorkommen von Vögeln. Die Überprüfung 

muss durch eine qualifizierte Fachkraft durchgeführt werden.  

Werden keine Brutvorkommen festgestellt, können die Arbeiten zur 

Baufeldräumung (Gehölzarbeiten, Rückbauarbeiten, Bodenarbeiten) 

begonnen werden.   

Die Wahl dieser Maßnahme ist der zuständigen unteren Naturschutz-

behörde im Vorfeld mitzuteilen; werden auf den zu räumenden Flä-

chen oder in den zu räumenden Strukturen Bruten von Vögeln festge-

stellt, ist das weitere Vorgehen mit der Naturschutzbehörde abzu-

stimmen.  

Vermeidungsmaßnahmen für baubedingte Auswirkungen, Baufeldräumung 



Fledermäuse)  

Zum Schutz für in Gehölzen oder in Gebäuden lebende Fledermäuse sind Ar-

tenschutzmaßnahmen erforderlich. Folgende Maßnahmen stehen alternativ 

zur Auswahl:  

 Baufeldräumung (Gehölzarbeiten, Rückbauarbeiten) erfolgen nicht 

zwischen dem 01.03. und dem 31.10., also außerhalb der Zeiten, in 

denen die betroffenen Arten die genannten Strukturen nutzen.  

 Überprüfung der zu räumenden Strukturen vor Arbeitsbeginn auf Vor-

kommen von Fledermäusen. Die Überprüfung muss durch eine qualifi-

zierte Fachkraft durchgeführt werden.  

Werden keine Vorkommen festgestellt, können die Arbeiten zur Bau-

feldräumung (Gehölzarbeiten, Rückbauarbeiten) begonnen werden.  

Die Wahl dieser Maßnahme ist der zuständigen unteren Naturschutz-

behörde im Vorfeld mitzuteilen; werden in den zu räumenden Struktu-

ren Vorkommen von Fledermäusen festgestellt, ist das weitere Vorge-

hen mit der Naturschutzbehörde abzustimmen. 

Bezirksregierung Düsseldorf, Kampfmittelbeseitigungsdienst / Luftbildauswertung Schreiben vom 18.10.2021 

Schreiben vom 07.10.2021 Luftbilder aus den Jahren 1939 - 1945 und andere historische Unterlagen lie-

fern keine Hinweise auf das Vorhandensein von Kampfmitteln im beantragten 

Bereich. Daher ist eine Überprüfung des beantragten Bereichs auf Kampfmittel 

nicht erforderlich. Eine Garantie auf Kampfmittelfreiheit kann gleichwohl nicht 

gewährt werden. Sofern Kampfmittel gefunden werden, sind die Bauarbeiten 

sofort einzustellen und die zuständige Ordnungsbehörde oder eine Polizei-

dienststelle unverzüglich zu verständigen.  

Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Ramm-

arbeiten, Pfahlgründungen, Verbauarbeiten etc. empfehle ich eine Sicher-

heitsdetektion. Beachten Sie in diesem Fall auf unserer Internetseite das Merk-

blatt für Baugrundeingriffe.  

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite. 

Den Einwendungen wird insoweit entsprochen. 

Ein Hinweis zum Verhalten bei Kampfmittelfunden wird textlich in den Bebau-

ungsplan aufgenommen.  

 


